
 

 

Die strafbefreiende Selbstanzeige war in den vergange-

nen 24 Monaten aufgrund des Ankaufs diverser „Steuer-

sünder-CDs“ in aller Munde. Aufgrund eines BGH-Urteils, 

wonach eine Teilselbstanzeige nicht ausreicht zur straf-

befreienden Wirkung (siehe Update Compliance Nr. 50), 

und nach einer schwelenden Gerechtigkeitsdebatte, hat 

sich die Bundesregierung entschlossen, „das Institut der 

strafbefreienden Selbstanzeige neu zu justieren“. 

Obgleich Stimmen laut wurden zur Abschaffung der strafbe-

freienden Selbstanzeige (Gesetzesantrag der SPD-Fraktion 

im Bundestag), will die Bundesregierung daran festhalten.  

Ein konkreter Referentenentwurf ist bislang noch nicht be-

kannt, dennoch lässt sich aus Bundestagsanträgen und Vor-

schlägen des Bundesrates eine Tendenz entnehmen. Danach 

sollen drei zentrale Änderungen an der Selbstanzeige vorge-

nommen werden: 

 In Zukunft soll im Gesetz festgehalten werden, dass nur allumfassende 

Selbstanzeigen zur Strafbefreiung führen sollen. Alle noch verfolgbaren 

Steuerhinterziehungen der Vergangenheit müssen daher vollständig of-

fenbart werden. 

 Der Zeitpunkt, ab wann eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr 

möglich ist, soll neu gefasst werden. Bislang knüpft der Ausschluss der 

Straffreiheit an das „Erscheinen“ des Prüfers an. In der Diskussion befin-

den sich Vorschläge, auf den Zeitpunkt der Zustellung der Prüfungsan-

ordnung abzustellen.  

 Steuerhinterzieher sollen in Zukunft schlechter gestellt werden als bloß 

säumige Steuerpflichtige. Als wahrscheinlich gilt daher die Einführung ei-

nes pauschalen Zuschlages von 5% des Hinterziehungsbetrages, unab-

hängig vom Zeitraum zwischen Tathandlung und Selbstanzeige.  

Die Änderungen sollen zum 1. Januar 2011 wirksam werden. 
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Das Update Compliance beinhaltet keinen Rechtsrat. Die enthaltenen Infor-
mationen sind sorgfältig recherchiert, geben die Rechtsprechung und Rechts-
entwicklung jedoch nur auszugsweise wieder und können eine den Beson-
derheiten des einzelnen Sachverhaltes gerecht werdende individuelle Bera-
tung nicht ersetzen. 
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Bitte senden Sie mir das  

  Update Compliance Wirtschafts- und Steuerstrafrecht  
  Update Compliance Kapitalmarktrecht 

zukünftig per Email zu – kostenlos, unverbindlich, jederzeit kündbar. 
 
 Ich möchte das Update Compliance nicht mehr erhalten. 
 
Fax-Antwort an:  +49 (0) 211 600 55-210 
E-Mail-Antwort an:  wirtschaftsstrafrecht@heuking.de 

 Versandservice und Kontakt 
 
Ihr Name:  ...................................................................................
 
Ihre Email-Adresse:  ...................................................................
 
Ihre Adresse: ..............................................................................
 
.....................................................................................................
 

 
Diese und alle weiteren Ausgaben des Update Compliance finden Sie im 
Internet unter www.heuking.de/aktuelles/newsletter 
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